
  Der Magistrat                                   STADT OBERZENT   

      
I.2 Verwaltungsorganisation & Gremienbetreuung 
Ihre Ansprechpartnerin:  Karina Roßnagel 
Telefon:    06068/7590-933 
E-Mail:  sitzungsdienst@stadt-oberzent.de 

Stadt Oberzent    *      Metzkeil 1    *     64760 Oberzent   
 
 
 

Beschlussvorlage 14.08.2023 
Drucksache VL-52/2023 1. Ergänzung  

 

Aktenzeichen:  

Fachbereich: Brandschutz 

Sachbearbeitung: Marco Johe 
 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Magistrat der Stadt Oberzent 27.03.2023 vorberatend 

Magistrat der Stadt Oberzent 04.04.2023 empfehlende Beschlussfassung 

Haupt- und Finanzausschuss 26.04.2023 empfehlende Beschlussfassung 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Oberzent 02.05.2023 beschließend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Oberzent 12.09.2023 beschließend 

 
1. Änderung der Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen 

Feuerwehren der Stadt Oberzent 
 
Begründung: 
Aufgrund Erkrankung und Urlaub zweier Mitarbeiter wurde die 1. Änderung der Satzung über 
die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Oberzent nicht 
formgerecht im Mitteilungsblatt Oberzent Aktuell veröffentlicht. 
 
Nach Rücksprache mit dem HSGB muss die Satzung nochmals durch die 
Stadtverordnetenversammlung beschlossen und dann veröffentlicht werden. 
 
Die Satzung mit Beschluss vom 02. Mai 2023 bleibt im Grundsatz identisch. Geändert wird 
lediglich Artikel zwei, welcher die Bekanntmachung beinhaltet. 
 
Artikel 2 Alt: 
Diese Änderungssatzung tritt am 01. Juni 2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Anlage 
„Gebührenverzeichnis“ zu § 3 der seitherigen Satzung außer Kraft. 
 
Artikel 2 Neu: 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die bisherige Anlage „Gebührenverzeichnis“ zu § 3 der seitherigen Satzung außer Kraft. 
 
Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Oberzent: 
      
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den vorliegenden Entwurf der Satzung 
zur 1. Änderung der Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen 
Feuerwehren der Stadt Oberzent. Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer 
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Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Anlage 
„Gebührenverzeichnis“ zu § 3 der seitherigen Satzung außer Kraft. 
 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen               Gegenstimmen               Stimmenthaltungen  
 
 
 
 
Anlage(n): 
1. Entwurf Feuerwehrgebührensatzung 
2. Gebührenverzeichnis 2023 Neu 
3. Gebührenverzeichnis 2018 Alt 




